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Ausführungsbestimmungen 
zur Entschädigungsverordnung 

Allgemeine Bestimmungen 

Art. 1 Grundsatz 

1 Diese Ausführungsbestimmungen regeln den Vollzug der Entschädigungsverordnung 
(EVO) der politischen Gemeinde Feuerthalen gestützt auf Art. 17 Abs. 2 EVO. 

Art. 2 Geltung des kantonalen Rechts 

1 Dort, wo die Gemeindevorsteherschaft respektive die Anstellungsinstanz von einer de-
legierten Regelungskompetenz in diesen Erlassen keinen Gebrauch machen, gelten 
stattdessen die kantonalen Regelungen sinngemäss. 

Art. 3 Kompetenzregelung 

1 Soweit in dieser Verordnung beziehungsweise in der kantonalen Gesetzgebung keine 
Regelung getroffen ist, entscheidet der Gemeinderat im Einzelfall. 

2 Der Gemeindeschreiber ist für die sinngemässe Umsetzung dieser Ausführungsbestim-
mungen verantwortlich. 

Art. 4 Sozialkommission (Art. 7 EVO) 

Die weiteren nebenamtlichen Mitglieder der Sozialkommission werden mit pauschal 
3'545.25 (LA-FS 1072-84) je Mitglied jährlich entschädigt. Es wird kein zusätzliches Sit-
zungsgeld ausbezahlt. 

Art. 5 Entschädigungen und Stundenlohn  

1 Der Gemeindestundenlohn kommt für Teilzeitbeschäftigte mit unregelmässigen Einsät-
zen bei wechselnden, nicht zum Voraus festzulegenden Stundenzahlen zur Anwen-
dung. Der Ansatz versteht sich jeweils inkl. 13. Monatsgehalts zuzüglich Freitage- und 
Ferienanteil (altersabhängig). 

2 Der Gemeindestundenlohn wird aufgrund des Lohnreglements 05 im Einzelfall festge-
legt. 

3 Lehrpersonen und schulische Heilpädagoginnen/Heilpädagogen werden nach den kan-
tonalen Ansätzen entlöhnt. 

4 Vikarinnen und Vikare werden grundsätzlich in einem fixen Stundenlohn (pro Lektion) 
nach den kantonalen Ansätzen entlöhnt. Für länger dauernde Vikariate an der gleichen 
Stelle (mehr als 16 Schulwochen) kann beim Volksschulamt die Entlöhnung im Monats-
lohn beantragt werden. 

5 DaZ-Lehrpersonen werden gemäss persönlicher kantonaler Einstufung entlöhnt. 

6 Therapeutinnen und Therapeuten werden nach den kantonalen Empfehlungen entlöhnt. 
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Art. 6 Entschädigungsansätze 

Art der Entschädigung Einheit pro Einheit LA-FS1 

Reinigung und Badipflege Langwiesen   1110 

 Zulage Samstag/Sonntag pro Stunde CHF 6.502 2121-92 

 Nachtzulage pro Stunde CHF 4.452  

Strassenpersonal    

 Winterdienst Bereitschaft3 pro Monat CHF 316.903  

 Winterdienst Einsatzleiter3 pro Woche CHF 113.853  

 Nachtzulage (ab 20 Uhr) pro Stunde CHF 7.602 2123-94 

 Zulage Samstag/Sonntag pro Stunde CHF 7.602 2122-93 

 Überzeit 
 (wird in der Regel kompensiert) 

25% Zeitzuschlag 

Wahlbüro pro Stunde CHF 37.854 1074-86 

Sportplatzbetreuung jährlich CHF 442.00 1053-67 

Läuten für Beerdigung in Langwiesen jährlich CHF 165.70 1052-66 

WC-Reinigung Pauschale jährlich CHF 2'195.15  

Bestattungswart jährlich CHF 1'315.45  

Reinigung Bushäuschen jährlich CHF 707.35 1054-68 

Stimmenzähler Gemeindeversammlung inkl. Protokollab-
nahme 

pro Abend CHF 35.40  

Handy-Entschädigung Behörden, für Gemeindepräsi-
dium/Schulpräsidium 

jährlich CHF 828.005 8261-40 

Handy-Entschädigung Personal Pauschale jährlich CHF 400.00 8262-39 

Schülertransport Langwiesen – Kita  Jährlich CHF 600.007 1050 

Vereins-Abwart (Einsatz alle 2 Wochen)  jährlich CHF 3‘375.00 1051-65 

Autofahrspesen pro Km CHF 0.802 
8002-41 
8004-41 

  

                                                   
1 LA-FS = Lohnart-Firmenstammfeld (interne Identifikationsnummer). 
2 Fixer Ansatz; wird nach Art. 2 Personalverordnung behandelt. 
3 Detaillierte Entschädigungsregelung für den Winterdienst siehe Beschluss GRB 8 vom 26. Januar 2004. 
4 Ausgenommen Verwaltungs-Angestellte: Entschädigung nach Regelung des Personalgesetzes Kanton Zürich für 

Sonntagsdienst (VVO 132). 
5 Basis: GRB 2016-125 vom 5. September 2016 
6 Basis: Schulpflegebeschluss 156 vom 16. Juni 2020 
7 Basis: Schulpflegebeschluss 9 vom 29.8.2023, 1 Transport pro Schulwoche Langwiesen-KiTa (ein Weg) 
8 Pauschale beinhaltet die jährliche Entschädigung für die gesamte Kommission und wird direkt durch die Redakti-

onskommission aufgrund der angefallenen Arbeitsbelastung auf die einzelnen Mitglieder aufgeteilt. 
9 Fotoentschädigung: Die fixe Fotoentschädigung wird für jedes veröffentlichte Foto ausbezahlt (ohne Teuerungszu-

schläge). 
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Art. 7 Besoldung der Nebenämter 

Art der Entschädigung Einheit pro Einheit LA-FS1 

Pilzkontrolleur jährlich CHF 4'456.30 1069-83 

Wasserwart jährlich CHF 4'000.00 1068-82 

Redaktionskommission Feuerthaler Anzeiger Pauschal8 

pro Foto9 

CHF 20'000.00 

CHF 5.00 

 

Dolmetscherentschädigung  pro Stunde CHF 80.00 1419-91 

Wegpauschale Dolmetscher   CHF 17.50 8062-37 

Schlussbestimmungen 

Art. 8 Inkraftsetzung 

1 Diese Ausführungsbestimmungen treten auf den 1. Januar 2024 in Kraft und ersetzen 
diejenigen vom 16. November 2015. 

Genehmigungshinweise 

Die vorstehenden Ausführungsbestimmungen zur Entschädigungsverordnung der Gemeinde Feuer-
thalen wurden anlässlich der Sitzung des Gemeinderats vom 11. Dezember 2023 mit GRB 2023-182 
genehmigt. 

 
 
GEMEINDERAT FEUERTHALEN 
Der Präsident: Der Schreiber: 
 
 
 
Jürg Grau Markus Strobl 
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